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Forum
Gewaltprävention

In der Schweiz werden Kinder unter
zweieinhalb Jahren noch immer "in

Besorgnis erregendem Umfang
bestraft", ergab eine Analyse des
Bestrafungsverhaltens von Erzie-
hungsberechtigen in der Schweiz*.
Positiv ist, ergab die Studie, die im
Auftrag des Bundesamtes für
Sozialversicherung gemacht wurde, dass
seit 1990 deutlich weniger Körperstrafen

zu verzeichnen sind.
Gängige, subtilere Formen der Ge-
waltvon Mütbern und Vätern sind Strafen

wie Drohen,Schimpfen und Liebes-

entzug, die sich auch negativ auf die
seelische und intellektuelle Bitwicklung

eines Kindes auswirken.
Bne Bziehung die mit Körperstrafen
operiert, aber auch eine verwöhnende

oder eine vernachlässigende B-
ziehung, führt mit hoher Sicherheit zu
einer krankhaften seelischen Bitwicklung

der Kinder, zu einerVerformung
der Persönlichkeit. Schläge machen
nichtnurdumm,sondern können auch
zu Jugendkriminalität und
Drogenabhängigkeit führen. "Bziehung mit
Schlägen machtkrank",schrieben die
Ärzte Günter Pernhaupt und Hans
Czermakin ihrem Buch "Die gesunde
Ohrfeige machtkrank." (Verlag ORAC,

Pietsch, Wien, 1980) Nach Meinung
dieserAutoren beginntdie Kindsmisshandlung

schon mit der Ohrfeige.

Gewaltprävention beginnt deshalb
zuerstin derFamilie. Gewaltprävention
müsste jedoch auch beim Medienkonsum

der Kinder, beim Femsehen
und bei den Videospielen beginnen.
Btem sollten ihreVerantwortung
wahrnehmen und den Femsehkonsum der
Kinder stark einschränken und ihnen

Gewaltfreie Erziehung

Kinderschutz Schweiz
infb@kinderschutz.ch
Telefon 031398 £ £

5 aktuelle Broschüren zu:
Physische Gewalt, Psychische
Gewalt, Sexuelle Ausbeutung,
Vernachlässigung, Strukturelle Gewalt.
Hrsg. Kinderschutz Schweiz in Bern.
Preis Fr. £.- (inkl. Begleitbroschüre)

verbieten zu Hause am Computer
Brutalo-Killer-Games zu spielen.

Der Bundesrat stellte zum Konsum
von brutalen Gewaltdarstellungen
kürzlich fest: Reale Bild- oder
Filmaufnahmen oder künstlich hergestellte,
virtuelle Computerspiele können das
Verhalten von Jugendlichen in einer
für sie und die Gesellschaft negativen
Weise beeinflussen. Solche
Gewaltdarstellungen seien zudem allgemein
geeignet, die Bereitschaft zur
Nachahmung zu erhöhen oder zumindest
die Abstumpfung gegenüber
Gewalttätigkeiten zu fördern. Vor dem
Hintergrund dieser Zusammenhänge sei
schon am 1 Januar J990 die so
genannte "Brutalonorm", Artikel 135 des
Strafgesetzbuches, in das schweizerische

Strafgesetzbuch eingeführtwor-
den, stellte er auf eine Anfrage des
Basler Nationalrates Jean Henri Düna

nt fest

Wederdie zuständigen Staatsanwaltschaften,

noch die nationale
Koordinationsstelle litemet Kriminalität, weder

Bund und Kantone, die laut der
Antwort des Bundesrates auf die
Anfrage Dunant zuständig wären,
haben jedoch bis heute wirklich etwas
unternommen gegen die Verbreitung
von Brutalo-Computerspielen. Wer
sich in der Schweiz in Läden wie Ex-

Libris (Migras) Ihterdiscount (Coop)
Media Markt, Eschenmoser, Franz Ca rf

Weber, Manor,Jelmoli, Loeb usw.
umschaut wird feststellen, dass die
Regale voll sind mit Killer Computer
Games. - Ausserdem verharmlosen
Medien diese Computer KillerGames.

Ich befürchte, man züchtet mit
Kindern, die man ohrfeigt, beschimpft,
verwöhnt und mit Computer Killer
Games spielen lässt, eine Generation
von Menschen heran, die gegen
Gewalt desensibilisiert wurde.

H. Frei, Zürich

*Dominik Schöbi, Meinrad Perrez
Bestrafungsverhalten vom
Erziehungsberechtigten in der Schweiz
Vergleichenden Analyse £90/2004
Universität Freiburg, 2005

Kinderschutz
In 11 europäischen Ländern ist die
Körperstrafen gesetzlich verboten
bzw. können die Kinder explizit ein
Rechtauf gewaltfreie Bziehung
geltend machen, 3 weitere Länder stehen

kurz vordiesem Schritt(Slowenien,
Slowakei und die Niederlande)
Die ersten ß/aluationen, die z.B. in

Schweden und Deutschland
vorgenommen wurden, weisen auf
grundsätzlich positive Effekte hin. Ii den
Studien konnte nachgewiesen werden,

dass das Ausmass der Körperstrafen

mit der Bnführung der Verbote

bzw. Rechte der Kinder deutlich
abgenommen hat

Grenzen setzen - aber wie?
Antiautoritäre Bziehung hat sich als
kontraproduköverwiesen. Heute sind
wieder autoritäre Bziehungsstile
angesagt nichtreden,sondern handeln.
Kindern Grenzen zu setzen, ist zum
grossen Motto geworden. Dabei
verwechseln aber viele das Ziel und die
Mittel. Grenzen setzen Ja, aber nicht
mit Schlägen!

Rechtslage in der Schweiz
Art Uder Bundesverfassung und
diverse Artikel der UNO-Kinderrechts-
konvention verfangen den Schutz der
Kinder. Es schwer nachvollziehbar,
warum strafrechtlich z.B. eine Ohrfeige,

auch wenn sie keine Schädigung
hinteriässt, unter Bwachsenen eine
Tätlichkeit gemäss Art 126 Abs. 1

StGB darstellt und aufAntrag bestraft
wird, dieselbe Handlung einem Kind

gegenüber tolerierbar sein soll. Art
126 Abs. 2 StGB sieht eine Verfolgung
von Amtes wegen nämlich nur vor,
wenn ein Kind von seinen Betreuern
wiederholt geschlagen wird. Das
sogenannte "elterliche Züchtigungs-
recht" soll gemäss Lehre und
Rechtsprechung nicht unter die Strafhorm
fallen, jenes der Lehrersich nach
kantonalem Recht richten und nur Dritten
soll es überhaupt nicht zustehen.

Forderungen des
Kinderschutzbundes
DerSchweizerische Kinderschutzbund
fordert deshalb ein gesetzliches Verbot

der Körperstrafe (analog zu den
Bestrebungen in der BJ)und anderer
erniedrigender Behandlung von
Kindern, und den Ausbau der Möglichkeiten

für Btem,gewaltfreie Bziehung
zu lernen. nc

www.kinderschutz.ch
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